
Antrag an das Studierendenparlament Kiel, den 04.06.2025

Neuer Hochschulausschuss

Antragsteller*innen: 

Daniel Mäckelmann (UDP)

Antragstext: 

Das  Studierendenparlament  möge beschließen,  für  die  laufende Amtszeit  einen Ausschuss  für 
zweitrangige  hochschulpolitische  Fragen  (Hochschul2ausschuss)  einzurichten.  Die  Mitglieder 
dieses Ausschusses sollen zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt werden.

Der Ausschuss hat dabei die folgenden Aufgaben:

Der  Hochschul2ausschuss  verfasst  Stellungnahmen  und  formuliert  Forderungen  bezüglich 
Themen, die auf den Sitzungen des StuPas diskutiert werden und die in den Aufgabenbereich der 
Studierendenschaft  gemäß  §  72  Abs.  2  des  Hochschulgesetzes  des  Landes  Schleswig-Holstein 
fallen. Hierfür ist ein Beschluss des StuPas oder das Verlangen von mindestens drei Mitgliedern 
des Hochschul2ausschusses notwendig.  Die vom Hochschul2ausschuss erarbeiteten Dokumente 
müssen stets vom StuPa beschlossen werden, insofern das StuPa sich diese zu eigen machen soll.  
Der  Hochschul2ausschuss  ist  nicht  zuständig,  sofern  der  Hochschulausschuss  sich  bereits  mit  
einem  Thema  befasst,  und  dieses  nicht  an  den  Hochschul2ausschuss  verwiesen  hat.  Der 
Hochschulausschuss kann gemeinsame Sitzungen mit dem Hochschul2ausschuss abhalten.

Antragsbegründung:

Der Hochschulausschuss war dieses Jahr seht beschäftigt,  und hat sich dabei  (fast)  immer mit 
wichtigen  Themen  befasst.  Damit  die  etwas  weniger  wichtigen  Themen  nicht  vernachlässigt 
werden,  der  Hochschulausschuss  und  seine  ehrenamtlichen Mitglieder  und Vorsitzenden aber 
gleichzeitig auch nicht  mit  Arbeit  überlastet  wird,  wird ein  weiterer  Ausschuss  vorgeschlagen. 
Dessen  Aufgabenbereich  deckt  sich  mit  dem  Hochschulausschuss,  ist  diesem  gegenüber  aber 
nachrangig.  So  kann  verhindert  werden,  dass  beide  Ausschüsse  einander  widersprechende 
Stellungnahmen formulieren.

Die Arbeit des Hochschulausschuss des 82. StuPa gilt es zu würdigen, und wie könnte man das 
besser machen, als künftig zwei davon zu haben.

Dem Antragssteller ist bewusst, dass die „laufende Amtszeit“ etwa einen halben Monat nach der Sitzung endet. Somit ändert dieser Antrag effektiv nichts, da er einen Ausschuss ohne Mitglieder  
schaffen würde.


